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 Veröffentlicht am 17.03.2005

Norm

ZPO §583

Rechtssatz

1. Die - wegen Wegfalles der Quali5kation als aktiver Rechtsanwalt ausgesprochene - Amtsniederlegung durch den

(nachernannten) Vorsitzenden des Schiedsgerichtes ist kein Fall des § 583 Abs 2 Z 2

ZPO.

2. Der abgelehnte Schiedsrichter stimmt bei der Erledigung des Ablehnungsantrages mit.
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